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Meinen  Eltern 





„Wenn an dem zweideutigen Worte, der Einzelne sei das Pro-
dukt der Gesamtheit, ein Titelchen Unwahrheit ist, so ist es dies, 
daß bei weitem nicht hinlänglich erkannt wird, in welchem Maße 
das unbestimmte Individuelle selbst erst im Lichte des Allgemei-
nen, unter dem erzeugenden Gedanken der Gesamtheit morali-
scher Wesen, eine von phrasenhafter  Geltung freie Realität ge-
winnt." 

Hermann  Cohen, Kants Begründung der Ethik, 1877, S. 9 





Vorwort 

Die Arbeit hat dem Fachbereich Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität in Frankfurt  am Main im Wintersemester 1977/78 als Dis-
sertation vorgelegen. Die nach Abschluß der Untersuchung erschienene Lite-
ratur wurde, soweit sie den Marburger Neukantianismus zum Gegenstand hat, 
berücksichtigt und eingearbeitet. 

Mein besonderer Dank gilt Prof.  Dr. Wolfgang Naucke, der die Arbeit ange-
regt und sie über viele Jahre mit bemerkenswerter Geduld und Nachsicht 
durch Rat und Tat gefördert  hat. 

Zu danken habe ich auch der Deutschen Forschungsgemeinschaft,  die die 
Veröffentlichung  überaus großzügig unterstützt hat. 

Frankfurt,  im Dezember 1979 Eggert  Winter 
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Einleitung 

1. Ein Problemaufriß:  Bergbohm - Stammler - Cohen 

Anmaßend selbstgewiß resümiert Karl  Bergbohm  1892 in „Jurisprudenz und 
Rechtsphilosophie" als Programm positivistischen Rechts Verständnisses: „Mö-
gen die Leute sich unter Recht denken, was sie wollen, und an ein Recht glau-
ben, so hoch und himmlisch als sie es sich irgend vorstellen können. Aber von 
allem, was sich Jurisprudenz, Rechtslehre, Rechtsphilosophie nennt und auf 
Wissenschaftlichkeit Anspruch erhebt, ist jeder Gedanke daran, daß etwas 
Recht sein könnte, ohne positives Recht zu sein und das Recht betreffen  könn-
te, ohne im wirklichen Recht Bestätigung zu finden, auf das entschiedenste 
fernzuhalten 1." Die zeitgenössische rechtstheoretische Literatur, stellt Berg-
bohm fest, sei allerdings noch weit davon entfernt,  ein „System der Philosophie 
des positiven Rechts"2 als „Sammelstelle für die umherirrenden allgemeinen 
Rechtsbegriffe  und Rechtslehren", als „allgemeinen oder allgemeinsten Teil 
der ganzen Rechtswissenschaft"3 entworfen zu haben. Zwar verschaffe  sich 
„das Bedürfnis nach sicheren Stützpunkten für die ohne allgemeine Lehren 
und juristische Grundbegriffe  in der Luft schwebende Dogmatik der einzelnen 
Rechtsteile"4 vermehrt Artikulation, doch sei der Eindruck von Unabgeklärt-
heit und Verworrenheit der Grundbegriffe  in der rechtstheoretischen Ausein-
andersetzung beherrschend. Die Ursache dafür,  dessen ist Bergbohm sich ganz 
sicher, liege im noch nicht überwundenen Naturrecht. Das Naturrecht nämlich 
habe den Rechtsbegriff  zwiespältig gemacht. Durch diesen Dualismus sei der 
Rechtsbegriff  kompromittiert und die Rechtsphilosophie als wissenschaftliche 
Disziplin in Verruf  gekommen. Wohl habe man schon frühzeitig ausgerufen, 
daß der Traum des Naturrechts ausgeträumt sei5; ja, nachdem „Theorie und 
Methode der Historischen Schule eine gewaltige Umwälzung"6 in der Jurispru-

1 Bergbohm,  Karl: Jurisprudenz und Rechtsphilosophie. Kritische Abhandlungen, Er-
ster Bd., Leipzig 1892, S. 118. 

2 Ebd., S. 35. 
3 Ebd., S. 96. 
4 Ebd., S. 100. 
5 Ebd., S. 110. Bergbohm  bezieht sich auf Bernhard Windscheids  Rede: Über Recht und 

Rechtswissenschaft, Rede, Greifswald 1854, S. 9. 
6 Ebd., S. 110. 

2* 
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denz herbeigeführt  hätten, sei man sogar Glaubens gewesen, „die naturrecht-
liche Herrlichkeit, wenigstens für Deutschland, zu Grabe getragen"7 zu haben, 
doch seien „diese Leichenreden zu früh gehalten worden8." Es fließe nämlich 
„nach wie vor breit und flach das Naturrecht  daher, ein nimmer versiegender, 
durch zahlreiche Nebenflüsse von mannigfachem Charakter gespeister 
Strom"9. Wenn es auch als contra bonos mores für einen Juristen gelte, noch 
irgendwie, und sei es auch nur platonisch, Verbindung mit dem so stark kom-
promittierten Naturrecht zu unterhalten10, und wenn das Naturrecht deshalb 
im Schultalar nur noch ausnahmesweise auftrete, so sei es dort „dafür um so 
häufiger in allerlei Verkleidungen"11 anzutreffen. 

Bergbohm hält diesen Zustand für „einfach unerträglich", weshalb „das 
Haupthindernis der Lösung derjenigen Aufgaben der Rechtswissenschaft, bei 
deren Bewältigung sie sich zur Rechtsphilosophie erhebt,... endlich und all-
endlich hinweggeräumt werden muß: ... Es muß m. e. W.  das Unkraut  Natur-
recht,  in welcher  Form  und Verhüllung  es auch auftreten  möge, offen  oder  ver-
schämt,  ausgerottet  werden,  schonungslos,  mit  Stumpf  und Stiel 12." 

Rudolf  Stammlers  „Lehre von dem richtigen Rechte"13, zehn Jahre nach „Ju-
risprudenz und Rechtsphilosophie" veröffentlicht,  scheint schon im Titel den 
Affront  mit der positivistischen Rechtslehre zu suchen. Diese Vermutung ist 
wohlbegründet. Tatsächlich läßt sich in den Jahren um die Jahrhundertwende 
eine Veränderung des rechtsphilosophischen Frageinteresses feststellen; deut-
lich verstärkt ist die Bemühung um die Gewinnung materialer Kriterien für die 
Begründung und Beurteilung von Normen zu beobachten14. Jedoch hütet 
Stammler sich bei seinem Versuch, „nach der Methode des richtigen  Rechts  zu 
bestimmen, wie sich jemand gerechterweise verhalten  soll15", davor, den An-
schein zu erwecken, als knüpfe er an irgendwelche naturrechtlichen Traditio-
nen an. Er bestreitet der allgemeinen Rechtslehre oder juristischen Prinzipien-

7 Ebd., S. 111. 
8 Ebd., S. 111. 
9 Ebd., S. 9. 

!0 Vgl. Zitelmann,  Ernst: Über die Möglichkeit eines Weltrechts, Wien 1888, S. 4, zitiert 
bei Bergbohm, S. 137. 

11 Bergbohm,  S. IX. 
!2 Ebd., S. 118. 
13 Stammler,  Rudolf: Die Lehre von dem richtigen Rechte, Berlin 1902. 
14 Stammler  hat auf die Notwendigkeit der Wiederaufnahme der Probleme und Frage-

stellungen des Naturrechts durch die Rechtsphilosophie in einer Kritik des Historismus 
der historischen Rechtsschule schon früh hingewiesen in seinem Aufsatz: Über die Me-
thode der geschichtlichen Rechtstheorie, in: Festgabe für Bernhard Windscheid, hrsg. 
von Stammler und Kipp, Halle 1889, S. 1 ff.;  wiederabgedruckt in: Rudolf Stammler: 
Rechtsphilosophische Abhandlungen und Vorträge, Bd. 1 (1880-1913), Berlin 1925, S. 
1 ff.  Vgl. weiterhin unten die Ausführungen und Literaturzusammenstellungen im Kapi-
tel über „Cohens Ethik im Verhältnis zu den ethischen Konzeptionen am Ausgang des 19. 
Jahrhunderts" (Zweiter Teil, 1. Kapitel). 

15 Stammler,  Die Lehre, S. 70. 
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lehre als positivistischem Typus von Rechtsphilosophie nicht den Wert ihrer 
Ergebnisse, er schränkt ihre Arbeit jedoch ein auf „die scharfe Durchleuchtung 
des empirischen Rechtsstoffes,  seine Versetzung in Ordnung und konkrete 
Einheit16". Als „technische Rechtslehre" trifft  sie die systematisch-ordnenden 
Vorkehrungen für die „theoretische", deren Aufgabe es ist zu lehren: „Unter 
welchen Bedingungen ein Rechtsinhalt das richtige Mittel zum rechten Ziele 
sei; - mit was für einer Methode man dessen habhaft werden könne; - und wie 
eine praktische Durchführung  dieses Wollens möglich erscheine17." Doch auch 
die theoretische Rechtslehre darf  nur auf den Stoff  des gesetzten Rechts sich 
beziehen, um vermittels einer „allgemeingültigen formalen Methode"18 die Kri-
terien richtigen Rechts zu gewinnen. Jedes Heraustreten aus der Immanenz 
des Rechtsstoffes  bedeutet für Stammler einen Rückfall in die Fehler des alten 
Naturrechts. Stammler wird nicht müde zu wiederholen, daß das richtige 
Recht „nicht außerhalb des gesetzten Rechts"19 zu suchen sei, daß es „ein po-
sitives Recht" sei, dessen Willensinhalt die Eigenschaft der Richtigkeit"20 besit-
ze. 

Stammler ist deshalb gezwungen, seine Lehre vom richtigen Recht von der 
Ethik abzugrenzen. Er stellt die Frage, ob „denn nicht der Inhalt vom rìchtigen 
Rechte  aus der sittlichen  Lehre zu entnehmen"21 sei. „Bedingungslos"22 verneint 
er dies. „Das Urteil über die sachliche Richtigkeit eines gewissen Rechtsinhal-
tes darf  nicht  von außen her  herangetragen werden, sondern ist lediglich der 
dem Rechte immanenten Gesetzmäßigkeit zu entnehmen. Es ist also weder das 
richtige Recht außerhalb  des Inhalts von gesetztem Recht fertig zu machen; 
noch auch hat eine andere  Disziplin in jenen Willensinhalt maßgeblich einzu-
greifen und ihn nach ihren auswärtigen  Gesetzen zu regieren. Es ist immer und 
lediglich eine Frage der Rechtslehre  selbst 2*." 

Schließlich wird auch gegen naturrechtliche Anklänge die Methode des rich-
tigen Rechts abgehoben: „Alle Richtungen des Naturrechts haben es unter-
nommen, in dem ihnen jeweils eigenen Beweisverfahren  ein ideales Rechts-
buch mit einem unwandelbaren, unbedingt gültigen Rechtsinhalte zu entwer-
fen. Stattdessen ist es unsere Absicht, nur eine allgemeingültige  formale  Methode 
zu finden, in der man den notwendig wechselnden Stoff  empirisch bedingter 

1 6 Ebd., S. 15. 
1 7 Ebd., S. 11. 
18 Stammler,  Die Lehre, S. 116. 
1 9 Ebd., S. 23. 
2 0 Ebd., S. 22; dabei ist allerdings festzuhalten, daß für  Stammler  die Frage der Geltung 

des Rechts ohne Belang ist. Er bezieht sich auf bestehendes und vergangenes Recht, das 
aber immer in Satzung, als Normensystem vorliegen muß; vgl.: Die Lehre, S. 22 f. 

2 1 Ebd., S. 51. 
2 2 Ebd., S. 51. 
2 3 Ebd., S. 50. 


